SCHÜLERBEFÖRDERUNG – SCHULJAHR 2005/06

1) Voraussetzungen zur Zulassung zur Schülerbeförderung:

a)
Besuch einer öffentlich anerkannten Grund-, Mittel-, Ober- oder Berufsschule (Vollzeitschule)

b)
Zutreffen einer Mindestentfernung

2) Der Transport der Schüler erfolgt mittels:

a)
öffentlichen Liniendienst (Autobusse oder Bahn)

b)
Sonderdienste (Taxi- oder Mietautounternehmen)
3) Mindestentfernungen:

a)
für öffentliche Liniendienste:


für alle Schüler einheitlich 2 km

b)
für Sonderdienste (Taxi oder Mietauto):


für Grundschüler 2 km



für Mittelschüler wohnhaft über 1300 m Meereshöhe 2 km



für Mittel-, Ober- und Berufsschüler 2,5 km

4) Mindestschüleranzahl:

a)
für öffentliche Liniendienste: keine

b)
für Sonderdienste:
Grundschüler: 2





Mittelschüler über 1300 m Meereshöhe wohnhaft: 2





Mittel-, Ober- und Berufsschüler: 4

5) Anzahl der Fahrten auf Strecke Wohnort – Schule an Schultagen:

a)
auf öffentlichen Linien: unbeschränkte

b)
auf Sonderdiensten: bis zu vier Fahrten täglich

6) Gewährung des Kilometergeldes:

Für Grund- und Mittelschüler, wenn Voraussetzungen zur Zulassung zur Schülerbeförderung gegeben: 25 Cent je Schüler und Kilometer.

Das Kilometergeld wird gewährt, wenn Voraussetzungen zur Zulassung zur Schülerbeförderung gegeben sind, aber:
- kein Sonderdienst eingerichtet werden kann, weil kein Fahrzeug verfügbar

- Strecke Wohnort – Schule nicht öffentlich befahrbar ist

- wegen Mangel an Mindestschüleranzahl kein Beförderungsdienst eingerichtet    

  werden kann

- wenn Wartezeit bis zur nächsten Transportmöglichkeit die Dauer von 30 Minuten   

  überschreitet

7) Organisation der Schülerbeförderungsdienste:

31.3.
Termin für Abgabe des Zulassungsantrages bei Schule

15.4.
Termin, innerhalb welchem die Schulen die Schülerdaten dem Amt für Personennahverkehr übermitteln

30.5.
Termin für die Zusendung des vorgesehenen Programms der Beförderungsdienste an einzelne Gemeinden zur Begutachtung

30.6.
Termin für Vorlage des endgültigen Programms der im Folgejahr einzurichtenden 

Sonderbeförderungsdienste 

10.9.
Termin für die Einrichtung der genehmigten Sonderbeförderungsdienste

8) Transportdienste für Kinder / Schüler mit Behinderung:

Für Besucher der Kindergärten sowie für Schüler mit Behinderung kann die Landesverwaltung zusätzlich zu den bestehenden Schülerbeförderungsdiensten auch Individualtransporte einrichten.

Für Schüler mit Behinderung ist auch ein eigener Begleitdienst vorgesehen.

Der Transport erfolgt mit:

· öffentlichen Liniendiensten

· Taxi- und Mietautounternehmen

· Behindertengerechten Fahrzeugen von Behindertenorganisationen

9) Wirtschaftlichen Bedürftigkeit wird nicht mehr berücksichtigt

